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RS OGH 1983/6/16 6Ob672/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.06.1983

Norm

ABGB §877

ABGB §892

Rechtssatz

Leistungen zur Erfüllung eines mit zwei solidarberechtigten Vertragspartnern geschlossenen Vertrages können nicht

als rechtsgrundlos zurückgefordert werden , wenn sich ( nur ) in Ansehung eines der Vertragspartner das

Rechtsgeschäft als unwirksam herausstellt ( in Ansehung des anderen aber voll wirksam bleibt ).
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